
 

Antrag auf Erteilung eines 

Zweitspielrechts für JUNIORINNEN  

 

Antragstellender Verein:      Vereins-Nummer:     

Angaben zur Spielerin:  

Familienname:        Gebühr 

Vorname/n:    10,-€ 

Geburtsdatum:    

Stammverein:  

Pass-Nummer: 

           Datum/Stempel/Unterschrift 

           Vorsitzender des Kreisjugendausschusses 

Die Spielerin gehört der Altersklasse der …………………….. an. 

Der antragstellende Verein beantragt für folgende Altersklasse ein Zweitspielrecht: 

       B-Juniorinnen        C-Juniorinnen      D-Juniorinnen        E-Juniorinnen 

       F-Juniorinnen        Bambini 

Ein Einsatz in der Juniorenmannschaft des antragstellenden Vereins ist ausgeschlossen, sofern der 

Stammverein in dieser Altersklasse einen Spielbetrieb anbietet. Meldet der antragstellende Verein die 

Spielerin im Spielbetrieb der Junioren an, obwohl der Stammverein in dieser Altersklasse am Spielbetrieb 

teilnimmt, so ist nachfolgend rechtsverbindlich anzugeben, für welche Mannschaft ausschließlich das 

Zweitspielrecht ausgeübt wird. Wir verweisen ausdrücklich auf § 9 der Jugendordnung. 

       B-Junioren         C-Junioren       D-Junioren         E-Junioren 

       F-Junioren         Bambini 

1. Mannschaft        2. Mannschaft      3. Mannschaft        4. Mannschaft 

Die personenbezogenen Daten dieses Antrags werden an den SWFV übermittelt. Ein aktuelles Passbild ist in der Spielermeldeliste 

einzufügen bzw. auf dem Spielerpass anzubringen. Der SWFV und der Verein sind berechtigt, die personenbezogenen Daten und das 

Bild unter Wahrung der gesetzlichen datenschutzrechtlichen Bestimmungen zum Zwecke der Organisation und Durchführung des 

Spielbetriebs (z.B. Sportgerichtsbarkeit, Elektronischer Spielbericht, Passverwaltung) sowie anderer Bereiche des Fußballs elektronisch 

zu erfassen und in dem gemeinsam mit dem DFB und seinen Mitgliedverbänden betriebenen einheitlichen und verbandsübergreifenden 

Verwaltungssystem DFBnet zu speichern. 

 

 

Datum/Stempel/Unterschrift Datum/Unterschrift                   Datum/Stempel/Unterschrift 

    Antragstellender Verein Erziehungsberechtigte/r Stammverein 

 

Der Antrag mit Zustimmung des Vorsitzenden des Kreisjugendausschusses über die nicht 
vorhandene Spielmöglichkeit muss bis spätestens 31. Januar (Ende der Wechselperiode II) des 
laufenden Spieljahres bei der Geschäftsstelle vorliegen. 
 

  Unterschrift Sachbearbeiter Passstelle:  Eingangsstempel: 

 

 


